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100% Capital Protected Units («CPUs») in CHF
auf den Swiss Market Index (SMI®)

Capital Protected Units sind derivative Finanzprodukte
mit Kapitalschutz per Verfall. Gleichzeitig kann der
Investor am Anstieg des Swiss Market Index partizipieren.

Indikative Bedingungen
Emittent CREDIT SUISSE FIRST BOSTON,

London Branch, London (A+/Aa3)
Federführer CREDIT SUISSE, Zürich
Marketing Partner BERNER KANTONALBANK, Bern
Calculation Agent CREDIT SUISSE, Zürich
Basiswert Swiss Market Index («SMI®»)
Zeichnungsfrist 11. – 21. April (11 Uhr) 2005
Ausgabedatum (Anfangsfixierung) 21. April 2005
Liberierung 6. Mai 2005
Letzter Handelstag 21. April 2010, bis zum offiziellen

Handelsschluss an der SWX Swiss Exchange
Rückzahlungsdatum 6. Mai 2010
Emissionspreis 100 % plus Courtage
Nominal CHF 1’000.– = 1 CPU
Partizipation
50 % der Performance des Index. Die Performance wird be-
rechnet, indem vom offiziellen Schlussfixierungsstand der
Anfangsfixierungsstand subtrahiert wird und durch den
Anfangsfixierungsstand dividiert wird. Schliesst der SMI
bei Verfall unter dem Stand des Anfangsfixierungsdatums,
erhält der Investor lediglich 100 % des Nominalwerts.
Rückzahlungspreis Jeder CPU wird zu 100% vom

Nominalwert zurückbezahlt,
plus einer eventuellen Partizipation

Kapitalschutz Rückzahlung am 6. Mai 2010 
durch die Emittentin zu 100 % des Nominalwerts
Anfangsfixierungsstand Offizieller Schlussstand des

Swiss Market Index am 21. April 2005
Schlussfixierung Offizieller Schlussstand des

Swiss Market Index am 21. April 2010
Valorennummer/ISIN 2 117 862/CH 002 117 862 6
Verkaufsrestriktionen USA, U.S. Persons;

Grossbritannien

Funktionsweise
Der Capital Protected Unit (CPU) kombiniert eine Kapital-
anlage mit einer Optionsstrategie. Der CPU ist ein derivati-
ves Finanzprodukt mit Kapitalschutz am Ende der Laufzeit
und der gleichzeitigen Möglichkeit für den Investor am An-
stieg des Swiss Market Index (Basiswert) zu partizipieren.

Der zur Rückzahlung kommende Betrag hängt von der
Performance bzw. dem Schlusskurs des SMI am Datum der
Schlussfixierung ab. Schliesst der SMI über dem Anfangs-
fixierungsstand (Strike), erhält der Investor das Nominal
von CHF 1’000.– (100 % Kapitalschutz) zuzüglich 50 %
der Performance des Index seit Anfangsfixierungsdatum
multipliziert mit dem Nominal. Schliesst der SMI bei Ver-

fall unter dem Stand beim Anfangsfixierungsdatum, erhält
der Investor die minimale Rückzahlung von CHF 1’000.–
(100 % des Nominals).

Ein Kapitalschutz von 100% bedeutet, dass der Emittent
des CPU sich dazu verpflichtet, das ursprünglich einge-
setzte Kapital auf Endverfall des Produktes zurückzuzahlen.
Während der Laufzeit kann der Preis bzw. Wert der Struktur
allerdings beträchtlich tiefer als zum geschützten Rück-
zahlungsbetrag notieren.

Steuern
Die nachfolgend beschriebenen Steuerfolgen beim Ein-
kommen beziehen sich auf natürliche Personen mit steuer-
lichem Wohnsitz in der Schweiz, die das Produkt im
Privatvermögen halten. Der/die Investor/in ist allein ver-
antwortlich für sämtliche Steuerfolgen dieses Produktes.

Keine Verrechnungssteuer; keine Stempelabgaben bei
Emission (Primärmarkt). Sekundärmarkttransaktionen unter-
liegen der Umsatzabgabe von 0.15 % für Privatinvestoren
mit Wohnsitz Schweiz.

Die Differenz zwischen dem Rückzahlungspreis und dessen
Barwert (CHF 1’000.00 - CHF 907.06 = CHF 92.94,
IRR 1.97 %) unterliegt der Einkommenssteuer für Privat-
investoren in der Schweiz. Dieses Produkt ist als transpa-
rent, überwiegend einmalverzinslich (IUP) klassifiziert.

Jede Haftung für Steuerfolgen im Zusammenhang mit die-
sem Produkt wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Vorteile
· Bei Verfall erhalten Sie eine minimale Rückzahlung von

100 % des Nominalwerts. Auch wenn sich der Swiss
Market Index negativ entwickeln sollte.

· Bei Verfall partizipieren Sie mit 50 % an der positiven
Performance des Swiss Market Index. Ohne Limitierung
des Gewinnpotentials.

· Der Capital Protected Unit (CPU) auf den SMI kann im
Sekundärmarkt täglich verkauft werden.

Risiken
· Während der Laufzeit kann der CPU beträchtlich unter

dem Nominalbetrag gehandelt werden.
· Weist der Swiss Market Index bei Verfall eine positive

Performance auf, würde eine Direktanlage die bessere
Performance aufweisen. Dies hängt mit den Kosten für
den 100 % Kapitalschutz zusammen.

Für weitere Details verweisen wir auf die Broschüre
«Chancen und Risiken im Wertschriftengeschäft,
3. Auflage», welche bei der BEKB | BCBE bezogen wer-
den kann (Richtlinien sind ebenfalls abrufbar auf der
Internetseite der Schweizerischen Bankiervereinigung
www.swissbanking.org/home/shop.htm).
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Dieses Dokument wurde einzig zu Informationszwecken und zur Ver-
wendung durch den Empfänger erstellt. Die darin enthaltenen
Konditionen sind während der Zeichnungsperiode indikativ und können
noch ändern. Das vorliegende Dokument ist weder ein Emissions-
prospekt gemässArt.652a/Art.1156 des Schweizerischen Obligationen-
rechts noch das Ergebnis einer Finanzanalyse; folglich unterliegt es
nicht den von der Schweizerischen Bankiervereinigung herausgegebe-
nen «Richtlinien zur Unabhängigkeit der Finanzanalyse». Jede Haftung
für Verluste, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments ergeben
können, werden ausdrücklich abgelehnt. Dieses Dokument stellt weder
ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztrans-
aktion dar. Der Emittent ist nicht zur Emission dieses Anlageprodukts
verpflichtet. Sofern nichts Abweichendes ausdrücklich erwähnt wird,
ist der Emittent nicht verpflichtet, in die Basiswerte zu investieren, und
die Anleger können darauf keinen Anspruch geltend machen.
DIESES ANLAGEPRODUKT WIRD VON DER CREDIT SUISSE
FIRST BOSTON EMITTIERT; folglich basiert dieses Dokument auf
den vom Emittenten erstellten Produktunterlagen, welche die einzigen
rechtsverbindlichen Konditionen enthalten (inklusive Risikobeurteilung)
und auf Anfrage erhältlich sind.
In Zusammenhang mit dieser Transaktion bezahlt die BEKB | BCBE
unter Umständen Dritten oder erhält von diesen als Teil ihres Entgelts

eine einmalige oder wiederkehrende Vergütungen (z. B. Platzierungs-
und Retrozessionsgebühren). Dieses Anlageprodukt ist ein strukturier-
tes Derivat und kann deshalb eine gewisse Komplexität und ein hohes
Risiko aufweisen. Es ist nur für Anleger bestimmt, welche die damit
verbundenen Risiken verstehen und übernehmen. Bevor Anleger eine
Transaktion eingehen, sollten sie die Eignung dieses Produkts für ihre
speziellen Verhältnisse abklären und unabhängig (allenfalls mit ihren
professionellen Beratern) die besonderen Risiken (Maximalverlust,
Währungsrisiko usw.) sowie die rechtlichen, regulatorischen, kredit-
mässigen, steuerlichen und buchhalterischen Konsequenzen prüfen. Die
BEKB | BCBE gibt weder Empfehlungen zur Eignung dieses Anlage-
produkts für bestimmte Investoren noch Zusicherungen zur künftigen
Performance dieses Anlageprodukts. Weder das vorliegende Dokument
noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt, dorthin
mitgenommen oder verteilt werden oder an US-Personen abgegeben
werden. Dies gilt ebenso für andere Jurisdiktionen, ausgenommen wo in
Einklang mit den anwendbaren Gesetzen. Das vorliegende Dokument
darf ohne die schriftliche Genehmigung der BEKB | BCBE weder ganz
noch teilweise vervielfältigt werden. 
Diese deutschsprachige Fassung ist eine Übersetzung des englischspra-
chigen Originaldokuments. Die englischsprachige Fassung des Term-
sheets ist massgebend.


